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BERUFSAUSBILDUNG

Tariffonds und Berufsbildungspolitik
Armin Hegelheimer, Bielefeld

Ende des vergangenen Jahres hat das Bundesverfassungsgericht das Ausbildungsplatzförderungsge
setz für nichtig erklärt. Die neue Gesetzesvorlage der Bundesregierung klammert nun die Finanzierungs
frage der Berufsbildung völlig aus. Wie Jürgen Schmude, damals noch Bildungsminister, zu Recht beton
te, ist damit aber die Diskussion über die Finanzierung der Berufsausbildung sicherlich nicht beendet. 
Doch dürfte sie sich nunmehr verstärkt auf die Ebene der Tarifpolitik verlagern und damit auf tarifvertrag
liche Berufsbildungsfonds. Welche Probleme sind mit solchen Fonds verbunden?

Der Stillstand der staatliciien Reformpolitik in der 
Berufsbildung hat bei den Gewerkschaften eine 

Rückbesinnung auf die Möglichkeiten der Tarifpolitik 
ausgelöst. Diese Neuorientierung der gewerkschaftli
chen Berufsbildungspolitik wird gegenwärtig noch zu
sätzlich verstärkt durch die aktuelle Diskussion über 
die möglichen Spielräume für eine gesetzliche Rege
lung der Berufsbildungsfinanzierung. Im Gegensatz zu 
entsprechenden Diskussionen in den 60er und 70er 
Jahren wird dabei aber auch die tarifvertragliche Ein
richtung von Berufsbildungsfonds zunehmend als Al
ternative zu gesetzlichen Finanzierungsregelungen ins 
Auge gefaßt. Die seit über einem Jahrzehnt anhalten
de Diskussion über die Neuordnung der Berufsbil
dungsfinanzierung könnte damit auf eine neue Basis 
gestellt werden.

So hatte das Berufsbildungsgesetz von 1969 die Fi
nanzierungsfragen der betrieblichen Berufsausbildung 
zwar noch völlig ausgeklammert, aber bereits unmittel
bar nach Verabschiedung des Gesetzes hatte der 
Deutsche Bundestag 1970 die Errichtung einer Kom
mission gefordert, die Vorschläge für eine Neuordnung 
der Berufsbildungsfinanzierung erarbeiten sollte. Die 
Sachverständigenkommission ,,Kosten und Finanzie
rung der beruflichen Bildung“ schlug dann in ihrem Ab
schlußbericht 1974 den Übergang vom bisherigen ein
zelbetrieblichen Finanzierungssystem zu einem über
betrieblichen, kollektiven System der Berufsbildungsfi
nanzierung vor. Dieses neue System sollte durch eine 
permanente, gesetzlich verankerte Berufsbildungsab
gabe aller privaten und öffentlichen Arbeitgeber an ei-
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nen Zentralfonds zur Gesamtfinanzierung der Berufs
ausbildung gespeist werdend In dem 1976 in Kraft ge
tretenen Ausbildungsplatzförderungsgesetz wurde 
dann jedoch im Gegensatz zu einer derartigen ,,gro
ßen Fonds-Lösung“ lediglich eine zeitlich befristete Fi
nanzierungsregelung mit einer geringen Höhe der Be
rufsbildungsabgabe vorgesehen^. Diese ,,kleine 
Fonds-Lösung“ , die ausschließlich subsidiär im Be
darfs- und Notfall eines unzureichenden Ausbildungs
platzangebotes eingesetzt werden sollte, ist nach In
krafttreten des Gesetzes jedoch niemals angewendet 
worden.

Im Dezember 1980 hat das Bundesverfassungsge
richt zudem das Ausbildungsplatzförderungsgesetz als 
mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklärt. 
Das Bundesverfassungsgericht hat dabei zwar Berufs
bildungsabgaben der Betriebe als zulässige Sonder
abgaben bezeichnet, ihre gesetzliche Erhebung aber 
zugleich an bestimmte und eng umgrenzte Vorausset
zungen gebunden®. In dem vom Bundeskabinett im Ja
nuar 1981 gebilligten Entwurf eines neuen Berufsbil
dungsförderungsgesetzes wurde schließlich auf einen 
eigenen Finanzierungsteil mit gesetzlich verankerten 
Finanzierungsregelungen für Ausbildungsplätze gänz
lich verzichtet''. Die neue Gesetzesvorlage klammert 
somit die Finanzierungsfrage zwar völlig aus, ohne da-

’ Vgl. Deutscher Bundestag; Kosten und Finanzierung der außer
schulischen beruflichen Bildung (Abschlußbericht), Bundestagsdruck
sache 7/1811, 7. W ahlperiode, Bonn 1974.

 ̂ Vgl. Der Bundesm inister für Bildung und W issenschaft: Das Ausbil
dungsplatzförderungsgesetz (APFG), Bonn 1976.

 ̂ Vgl. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Dezem
ber 1980 (2 BvF 3/77).

“  Vgl. Der Bundesm inister für Bildung und W issenschaft: Entwurf ei
nes Gesetzes zur Förderung der Berufsbildung durch Planung und 
Forschung (Berufsbildungsförderungsgesetz -  BerBiFG), Bonn 1981.
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mit jedocli die Diskussion über die Berufsbildungsfi
nanzierung zu beenden. Vielmehr dürfte sich diese 
Diskussion nunmehr zunehmend auf die Ebene der 
Tarifpolitik verlagern. So hat auch der für die Vorlage 
zuständige Bundesbildungsminister auf die erfolgrei
che Arbeit bestehender tarifvertraglicher Fonds hinge
wiesen, in denen sich Arbeitgeber und Gewerkschaf
ten ein Instrument geschaffen hätten, das staatliches 
Eingreifen in die Berufsbildung entbehrlich mache®.

Tarifpolitik für Auszubildende

Eine künftig verstärkte Orientierung der Berufsbil
dungspolitik auf Tariffonds würde zu einer Umkehr der 
bisher verfolgten Reformpolitik in der Berufsbildung 
führen. Denn sie würde sich vom Gesetzgeber zuneh
mend weg und damit immer stärker auf die Tarifpartei
en hin verlagern. Dies wäre eine neuartige Situation 
schon insofern, als der Tarifpolitik für die Auszubilden
den bislang eher eine geringe Bedeutung zukam.

Einer der Hauptgründe für diesen geringen Stellen
wert der Tarifpolitik dürfte in der starken rechtlichen 
Normierung der Berufsausbildung durch Gesetzesbe
stimmungen und Ausbildungsverordnungen liegen. In 
vielen Tarifverträgen sind daher im wesentlichen auch 
nur gesetzliche Bestimmungen übernommen oder 
Vereinbarungen lediglich auf .ergänzende arbeitsrecht
liche Bestimmungen beschränkt worden. Die vorlie
genden tarifvertraglichen Regelungen zur Berufsaus
bildung, die zum großen Teil — wenn auch mit unter
schiedlicher Reichweite -  nur allgemeine Bedingun
gen der Ausbildung betreffen, zeichnen sich dabei 
durch ein hohes Maß an Differenziertheit und Unein
heitlichkeit aus. Denn soweit tarifvertragliche Verein
barungen überhaupt bestehen, regeln sie nicht nur un
terschiedliche Gegenstände oder gleiche Gegenstän
de auf unterschiedliche Weise, sondern unterscheiden 
sich hierbei auch noch von Tarifbereich zu Tarifbe- 
reich. Inhaltliche und organisatorische Fragen der Be
rufsausbildung sind bisher -  von wenigen Ausnahmen

 ̂ Vgl. hierzu näher J. S c h m u d e :  Zukunftsaufgaben der berufli
chen Bildung noch nicht gelöst. F inanzierunpvorschriften  bleiben in 
der Diskussion, in: Information -  Bildung, W issenschaft, H. 1 (1981), 
s. 4.

abgesehen -  noch nicht tarifvertraglich geregelt wor
den.

Neuerdings zeichnet sich hier jedoch ein Wandel ab, 
da diese Fragen in der gewerkschaftlichen Diskussion 
über die Berufsbildungsreform und in der Beschlußla
ge von Einzelgewerkschaften zu Ausbildungsproble
men nunmehr zunehmend an Bedeutung gewonnen 
haben®. Danach sollen berufsbildungspolitische Ziele 
künftig nicht nur verstärkt mit dem Mittel der Tarifpolitik 
durchgesetzt werden, sondern auch der Einrichtung 
tarifvertraglicher Berufsbildungsfonds wird hierbei eine 
zentrale Rolle zugewiesen.

Tarifpolitik und Berufsbildungsfonds

Es erhebt sich daher die Frage, welche Wirkungen 
und Folgen mit einer vorwiegend tarifvertraglich orien
tierten und gestalteten Berufsbildungspolitik auf der 
Basis von Tariffonds verbunden sind. Ein Tariffonds für 
die Berufsbildung stellt dabei einen aus Arbeitge
berumlagen gespeisten Fonds dar, der von den vom 
Tarifvertrag erfaßten Unternehmen getragen wird. Die 
Tarifparteien legen dabei die Modalitäten der Erhe
bung der Berufsbildungsumlage sowie des Lastenaus
gleichs zwischen ausbildenden und nicht-ausbilden- 
den Betrieben vertraglich fest.

Aus den bestehenden tarifvertraglichen Finanzie
rungsregelungen für die Berufsbildung lassen sich ge
genwärtig noch keine Schlußfolgerungen generelleren 
Charakters über ein umfassendes System von Tarif
fonds in der Berufsbildung ziehen. Denn derartige 
Fonds bestehen bislang nur in vier Bereichen, und 
zwar den Tarif bereichen der Bauwirtschaft, des Gar
ten- und Landschaftsbaus, des Steinmetz- und Stein
bildhauerhandwerks sowie des Dachdeckerhand
werks. Diese Fonds erstrecken sich zudem nicht auf 
eine Finanzierungsregelung für die Erstattung der Ge
samtkosten der Berufsausbildung, sondern überwie
gend nur auf die Abgeltung der den Betrieben für über
betriebliche Ausbildungsmaßnahmen entstehenden 
Aufwendungen. Ferner ist die Finanzierungsregelung

® Vgl. hierzu näher G. S c h a r f :  Tarifverträge als Instrument zur 
Reform der beruflichen Bildung, Düsseldorf 1980.
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in der Bauwirtscliaft von den Tarifvertragsparteien der 
Bauindustrie aussctiließlicli mit branchenspezifisciien 
Notwendigl<eiten, insbesondere der niclit-stationären 
Arbeitsweise des Baugewerbes und der dadurcli be
dingten Notwendigl<eit der systematisclien Ergänzung 
der betrieblichen Ausbildung durch überbetriebliche 
Unterweisung, begründet worden. Der Finanzierungs
regelung in der Bauwirtschaft kommt daher kein Mo
dellcharakter für andere Tarifbereiche zu. Schließlich 
haben Untersuchungen über die Entwicklung der Aus
bildungsplatzsituation in den vier Tarifbereichen mit 
Berufsbildungsfonds ergeben, daß die Zunahme des 
Ausbildungsangebotes im wesentlichen nicht den Fi
nanzierungsregelungen zugeschrieben werden kann, 
da auch schon vor Bestehen der Finanzierungsrege- 
lungen die Auszubildendenzahlen erhebliche Zuwäch
se aufwiesen^. Daraus folgt, daß das Pro und Kontra 
von Tariffonds für die Berufsbildung zum gegenwärti
gen Zeitpunkt nicht aus einer Bestandsaufnahme vor
liegender Berufsbildungsfonds bestimmt, sondern le
diglich durch eine Analyse ihrer möglichen Folgen und 
Wirkungen erschlossen werden kann.

Ziele des Tariffondssystems

Für ein Tariffondssystem in der Berufsbildung kann 
zunächst ins Feld geführt werden, daß mit einem der
artigen System eine gemeinsame Verantwortung der 
Tarifparteien für das duale System der Berufsausbil
dung und die Sicherung von Ausbildungsplätzen ver
traglich begründet wird. So sind im Rahmen der tarif
vertraglichen Regelungen über Berufsbildungsfonds 
nicht nur gemeinsame Einrichtungen der Tarifpartner 
für den Einzug der Berufsbildungsabgabe und die Aus
zahlung der Erstattungsbeträge vorzusehen, sondern 
auch Formen der Kooperation der Tarifparteien in die
sen Einrichtungen festzulegen. Ein Tariffondssystem 
weist dabei keinen dirigistischen Charakter auf, da die 
Tarifparteien vom Staat unabhängig sind. Sie können 
daher ihre Ausbildungsaufgaben praxisbezogen und 
branchennah wahrnehmen und den Betrieben zu
gleich über die Kostenerstattung für berufliche Bil
dungsmaßnahmen positive Anreize für die Nach
wuchsausbildung geben. Dabei verbleibt jedoch die 
Entscheidung darüber, ob Ausbildungsmaßnahmen 
angeboten werden, ausschließlich bei den Betrieben 
selbst. Ziel des Tariffondssystems ist der überbetrieb
liche Lastenausgleich durch Tarifvertrag, der damit

^ Vgl. hierzu G. B ö 11 : Tarifvertragliche Finanzierungsregelungen 
für die Berufsbildung -  Darstellung und Analyse, in: Berufsbildung in 
W issenschaft und Praxis, 9. Jg. (1980), H. 5, S, 19 ff.

® Vgl. hierzu W. a I c h e r : Finanzierung der Berufsausbildung. 
Die S icht der tvleuen Politischen Ökonomie (NPÖ), in: Berufsbildung in 
W issenschaft und Praxis, 9. Jg. (1980), H. 5, S. 23 ff.

auch zu einer Aufhebung von Wettbewerbsverzerrun
gen zwischen ausbildenden und nicht-ausbildenden 
Betrieben im einzelbetrieblichen Finanzierungssystem 
beitragen soll. Das Tariffondssystem soll folglich das 
Verhalten der Einzelbetriebe auf die Erreichung über
geordneter Ausbildungsziele der Tarifbereiche lenken, 
ohne dabei jedoch die Entscheidungsfreiheit der Be
triebe einzuschränken®.

Tariffonds und Konjunktur

Gleichwohl werden mit einem verstärkten Übergang 
der Finanzierung der Berufsausbildung auf tarifver
tragliche Regelungen auch eine Reihe nicht unerhebli
cher Probleme verknüpft sein. Ein zentraler Problem
bereich erstreckt sich zunächst auf die Frage, auf wel
che Größe die Berufsbildungsabgabe bezogen werden 
soll. Da bei einem Übergang zum Tariffondssystem 
den Ausbildungsbetrieben längerfristig planungssiche
re Entscheidungsgrundlagen für ihre Ausbildungs
dispositionen durch den Fonds gegeben werden müs
sen und eine kontinuierliche Entwicklung des Fonds
volumens ohne häufige Variationen des Abgabesatzes 
sicherzustellen ist, müßte das Fondsvolumen an eine 
relativ konjunkturneutrale Größe gekoppelt werden. 
Die Bindung der Fondsmittel über eine Umlage an die 
Konjunkturentwicklung dürfte jedoch -  gleichgültig, ob 
man den Lohn, den Umsatz, die Wertschöpfung, das 
Betriebskapital oder den Gewinn als Bemessungs
grundlage wählt -  prinzipiell gegeben bzw. unaufheb
bar sein. Auch Tariffonds für die Berufsbildung werden 
somit in der Regel an den Konjunkturrhythmus gebun
den sein. So werden auch im Rahmen von Tariffonds 
die Investitionen der Unternehmen für Ausbildungs
maßnahmen bei Erstattung aller Kosten der Berufs
ausbildung konjunkturellen Schwankungen unterwor
fen bleiben.

Wollte man diesen Effekt aber auszuschließen ver
suchen und würde daher von den Tariffonds in der Re
zession eine höhere und in der Hochkonjunktur eine 
niedrigere Berufsbildungsabgabe erhoben, so führte 
dies zwangsläufig zu einer konjunktur- und wirt
schaftspolitisch unerwünschten Erschwernis bzw. Ent
lastung für die Betriebe des Tarifbereichs. Würde da
gegen in der Rezession die Finanzierungslücke der 
Fonds durch Steuermittel im Rahmen eines ,.deficit 
spending“ ausgeglichen, so ergäbe sich eine tarifpoli
tisch unerwünschte Intervention des Staates in die Au
tonomie der Tarif Parteien. Andererseits stünde einer 
Stillegung der Fondsmittel in der Hochkonjunktur 
durch die Fonds selbst aber eine ihrer wesentlichen 
Zielsetzungen, auch neue und attraktive Ausbildungs
wege zu beschreiten, entgegen, da die Realisierungs
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chancen hierfür besonders günstig in der Hochkon- 
junktur sind.

Tariffonds und Wettbewerbssituation

Mit einer Tariffondsumlage für die Berufsbildung 
sind jedoch nicht nur konjunkturelle Probleme, son
dern auch Rückwirkungen auf die Wettbewerbsver
hältnisse verbunden. So führt die Lohn- und Gehalts
summe, die in den bestehenden Berufsbildungsfonds 
als Bemessungsgrundlage zugrunde gelegt wird und 
in einem umfassenderen Tariffondssystem aus prag
matisch-verwaltungstechnischen Gründen der not
wendigen Eindeutigkeit und ständigen Verfügbarkeit 
von Daten gleichermaßen als Bemessungsgrundlage 
gewählt werden müßte, nicht nur zu systematischen 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen kapital- und ar
beitsintensiven Betrieben innerhalb eines Tarifbe- 
reichs, sondern auch zu entsprechenden Verzerrun
gen zwischen arbeits- und kapitalintensiven Branchen 
der verschiedenen Tarifbereiche von Berufsbildungs
fonds. Durch einen Tariffonds auf der Grundlage der 
Lohn- und Gehaltssumme erhalten somit die häufig er
tragsstarken kapitalintensiven Betriebe und Branchen 
Wettbewerbsvorteile, während die häufig ertrags
schwachen lohnintensiven Betriebe und Branchen be
nachteiligt sind. Jedes Tariffondssystem verändert so
mit zwangsläufig die Wettbewerbsverhältnisse.

Die Problematik von Wettbewerbsverzerrungen 
würde sich unabhängig von der Wahl der Bemes
sungsgrundlage daneben aber auch im Übergangs
prozeß zu verstärkter Einführung tarifvertraglicher Re
gelungen dadurch stellen, daß in dieser Phase zu
nächst Ausbildungs- und Nicht-Ausbildungsbetriebe 
mit und ohne Tariffonds nebeneinander existieren. So 
entstehen in der Übergangsphase für Ausbildungsbe
triebe mit Tariffonds Kostenent-, für Ausbildungsbe
triebe ohne Tariffonds dagegen Kostenbelastungen. 
Bei Nicht-Ausbildungsbetrieben ist es dagegen umge
kehrt: Nicht-Ausbildungsbetriebe mit Tariffonds erfah
ren Kostenbe-, Nicht-Ausbildungsbetriebe ohne Tarif
fonds Kostenentlastungen. In der Übergangsphase 
können ferner auch Verlagerungstendenzen der Aus
bildung und Ausbildungsplätze auf Tarifbereiche auf
treten, die schon Tariffonds aufweisen. Neben dieser 
Sogwirkung von Tariffonds kann aber auch ein Rück
zug von Betrieben aus der Ausbildung bei tarifver- 
tragsübergreifenden Berufen ausgelöst werden, sofern 
die Betriebe noch keinem Tariffonds angeschlossen 
sind und im Vertrauen auf spätere Abwerbungsmög
lichkeiten des Berufsnachwuchses bei den übrigen 
Ausbildungsbetrieben die eigene Ausbildung einstel
len.

WIRTSGHAFTSDIENST 1981/111

Die in der Übergangsphase entstehenden Wettbe
werbsverzerrungen werden jedoch auch in der End
phase, in der sämtliche oder zumindest alle relevanten 
Tarifbereiche über Tariffonds für die Berufsausbildung 
verfügen, nicht aufgehoben. Vielmehr werden auch in 
der Endphase Wettbewerbsverzerrungen durch stark 
unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Fonds
bereichen aufgrund unterschiedlicher Abgabensätze 
und Fondsvolumina weiter fortbestehen. Dies dürfte 
einen Druck auf Vereinheitlichung oder zumindest An
näherung der Tariffonds und damit zur Einrichtung ei
ner Koordinierungsinstanz für alle Tariffonds zur Fest
legung von Mindestnormen auslösen.

Neben den Tendenzen zur Wettbewerbsverzerrung 
und zur Verlagerung der Ausbildung zwischen den Ta- 
rifbereichen spielt für ein Tariffondssystem auch das 
Problem der optimalen Größe der Tariffonds eine nicht 
unerhebliche Rolle. Denn die Größe des Tarifbereichs 
bestimmt die Höhe des Mittelaufkommens. Bei kleine
ren Tarifbereichen kann sich damit die Frage der Effi
zienz von Tariffonds überhaupt stellen. Hinzu kommt 
das Problem der Stabilität kleinerer Tariffonds. Denn je 
kleiner der Tariffonds, um so anfälliger wird er gegen
über Branchenkonjunkturen. Je größer dagegen ein 
Tariffonds, um so finanzstärker und steuerungsfähiger 
kann er reagieren. Mit der Finanzstärke dürften aber 
auch die Verselbständigungstendenzen dieser Tarif
fonds gegenüber dem Ausbildungs- und Nachwuchs
bedarf kleinerer Tarifbereiche wachsen, so daß sich 
dann die Notwendigkeit einer Institutionalisierung der 
Kontrolle bzw. der Koordinierung der tarifvertraglich 
dezentralen Fondsverwaltungen auf einer zentralen 
Ebene ergibt.

Diese Kontroll- und Koordinierungsfunktion könnte 
in einem tarifvertraglich geprägten Finanzierungssy
stem der Berufsbildung aufgrund der Tarifautonomie 
nur durch eine Dachorganisation der Fonds, nicht je 
doch durch einen staatlichen Zentralfonds wahrge
nommen werden. Dieser Dachfonds könnte einen Fi
nanz- und Belastungsausgleich zwischen den unter
schiedlichen Fondsvolumen der einzelnen Tariffonds 
vornehmen sowie eine Angleichung differierender Ab
gabe- und Vergabekriterien zwischen den Fonds an
streben.

Tariffondssystem und Ausbildungsordnung

Gleichwohl würde auch eine Umverteilung der 
Fondsvolumen, eine Angleichung der Abgabe- und 
Vergabekriterien sowie eine Koordination der Organi
sation zwischen den Tariffonds noch nicht das ent
scheidende Problem tarifvertraglicher Berufsbildungs
fonds lösen können. Dieses Grundproblem eines Tarif
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fondssystems liegt darin begründet, daß sich in der 
Bundesrepublik das Ausbildungssystem nach Berufen 
bzw. Ausbildungsberufen, das Tarifsystem dagegen 
nach Industriebereichen bzw. Wirtschaftszweigen glie
dert. Die Zahl der Auszubildenden in den jeweiligen 
Ausbildungsberufen ist daher auch nicht identisch mit 
der Zahl der Auszubildenden in den fachlichen und 
räumlichen Geltungsbereichen von Tarifverträgen. 
Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich die Gewerk
schaften in der Bundesrepublik heute ganz überwie
gend nicht mehr nach Berufsgruppen, sondern nach 
Industriezweigen organisieren. Tarifverträge gelten 
daher für Wirtschaftszweige bzw. größere regionale 
Bereiche und können dabei jeweils eine größere Palet
te gewerblich-technischer und kaufmännischer Berufe 
umfassen.

Während das Ordnungsprinzip für die Bestimmung 
der Ausbildungsberufe bisher die Entwicklung der Be
rufe in und zwischen den Branchen der Volkswirtschaft 
bildet (,,Querschnittscharakter der Ausbildungsberu
fe“ ), würde bei tarifvertraglich fixierten Branchenfonds 
für die Berufsbildung die Entwicklung der Berufe inner
halb der jeweiligen Branche als Ordnungsprinzip in 
den Vordergrund bei der Gestaltung der Ausbildungs
inhalte treten. Ein umfassendes Tariffondssystem für 
die Berufsbildung könnte somit dazu führen, daß die 
Fonds vorrangig für den branchenbezogenen Qualifi
kationsbedarf ausbilden und in den einzelnen Tarifbe- 
reichen bzw. Wirtschaftszweigen auch für gleiche so
wie sektorenübergreifende Berufe unterschiedliche 
Ausbildungsstandards gelten. Diese Tendenz zur Dif
ferenzierung der Ausbildung in gleichen Berufen, die 
sektorenübergreifend in mehreren Tarif bereichen aus
gebildet werden, ruft jedoch die Gefahr einer Bran
chenspezialisierung der Ausbildung und der Abschot
tung der Berufsbilder nach Fondsbereichen hervor und 
kann zu einer Behinderung und Einschränkung der be
ruflichen und sektoralen Mobilität der Arbeitskräfte füh
ren.

In dem Maße, in dem sich ein Tariffondssystem aus
breitet, dürfte daher auch die Forderung nach national 
einheitlichen Ausbildungsstandards immer dringlicher 
erhoben werden.

Koordinierungsprobleme

Die bislang bestehende und gesetzlich fixierte staat
liche Koordinierungsfunktion für die Einheitlichkeit der 
Ausbildungsordnungen, aus der nicht zuletzt auch die 
allgemeine Marktgängigkeit der Facharbeiterzertifikate 
resultiert, wird daher beim Übergang zu einer stärker 
tarifvertraglich orientierten Berufsbildungspolitik zu
nehmend auf andere Koordinierungsgremien überge

hen müssen. Es liegt zunächst nahe, daß im Rahmen 
des Tarifsystems diese Funktion auch von den Spit
zenorganisationen der Tarifvertragsparteien selbst 
übernommen wird. Diese betreiben aber keine eigen
ständige Tarifpolitik, vielmehr wird die Tarifpolitik auto
nom von den Einzelgewerkschaften und den einzelnen 
fachlichen Arbeitgeberverbänden geführt.

Angesichts der bisher schon bestehenden Differen
ziertheit und Uneinheitlichkeit tarifvertraglicher Rege
lungen, die durch ein umfassenderes System tarifver
traglicher Berufsbildungspolitik zunächst eher noch 
zunehmen wird, stellt sich aber die Frage, ob die Spit
zenorganisationen der Tarifvertragsparteien die Auf
gabe einer zentralen Koordinierungsstelle für die von 
den Einzelgewerkschaften und den einzelnen fachli
chen Arbeitgeberverbänden in der Berufsbildung de
zentral praktizierte Tarifpolitik in Berufsbildungsfragen 
wirksam wahrnehmen können. Auch wenn die Koordi
nierungsfunktion im Tariffondssystem nicht von den 
Spitzenorganisationen der Tarifparteien selbst, son
dern von einer Dachorganisation der Fonds zusätzlich 
zu den bereits skizzierten finanzierungs- und verwal
tungstechnischen Aufgaben übernommen wird, müßte 
auch diese Institution umfassendere Informationen 
über /nfersektorale Berufsstrukturveränderungen und 
ihre Auswirkungen auf die Qualifikationsanforderun
gen des Fachkräftenachwuchses verfügen, um als 
Koordinierungsinstanz der Tariffonds eine Anglei
chung der Ausbildungsstandards zwischen den Tarif
bereichen herbeiführen zu können. Hierzu müßte sich 
der Dachfonds jedoch auf eine ausgebaute und lau
fend fortgeschriebene Berufsbildungs-Prognosefor- 
schung stützen können®, da die einzelnen Tariffonds 
lediglich //ifrasektorale Berufsverschiebungen inner
halb des jeweiligen Tarifbereichs erfassen und fort
schreiben können.

Das Hauptproblem für ein Tariffondssystem dürfte 
somit darin bestehen, daß es nicht nur die Wettbe
werbsverhältnisse verändert, sondern auch starke Bin
nendifferenzierungen gleicher Berufe bewirkt. Die da
mit verbundene Gefährdung der Einheitlichkeit der Be
rufs- und Ausbildungsordnung kann ein Tariffondssy
stem nur abwenden, wenn es tarifautonom den da
durch entstehenden Handlungs- und Koordinierungs
bedarf zwischen den Fonds aus sich heraus erfüllen 
kann. Andernfalls würde auch ein Tariffondssystem 
wieder den Staat auf den Plan rufen und zu neuen ge
setzlichen Normierungen für die Berufsbildung führen.

® Zum Stand der Berufsbildungs-Prognoseforschung vgl. A. H e 
g e l h e i m e r :  Struktur- und Prognosemodell des Berufsbildungs
systems in der Bundesrepublik Deutschland, Forschungsprojekt im 
Auftrag des Bundesinstituts für Berufsbildung, Gesamtgutachten so
wie Kurzfassung, Jeweils Berlin 1980.
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